
1 .. B0iblatt' Beiblatt zur Parlmnentskorresponc1onz 15.Dezembcr 1960 

der .L.bgdorc1noten Dr. VLln Ton g <;: I, Z (; i 1 1 i n gor und Genossan 

. (111. clie ,Bundesregi0rung 9 

betr.::-ffend die Höhe einer Zahlung an den G,::neroldiroktor der Österreichifschen 

Rundfunk-Gesellschnft Dr. Czejka. 

-.-.-
In der SitzunG des Nationalrates vom 12. Dezemb,'r 1960 richt '?,te der 

~ froih 3i tlicha .L.bgeordnete Dr 8 Zechmnnn ,nn den Herrn Bund'Osminister für 

Verkehr und Elektrizitätswirtschaft die mündliche Lnf:r-nge, ob die Melclu.ngen 

und Nachrichten über die 'Höhe einer Zahlung, die dem derzeitigen Goneral

dir8ktor der Ös'terreichischen Rundfunk-Gesollschaft im Zusammenhang mit 

seinür Abfertigung gewährt werden soll, zutr::::ffend seien. Lbg.Dr.Zechmann 

teilte in dieser .L.nfrage mit, . class an den Generaldirektor Dr. Czejka, 

dess.::;n vorzeitige l~bberufung als Generaldirektor über Parteib eschluss der 

Österreichischen Volkspartei erfolgt, nach cliesen Meldungen und Nachrichten 

eine Zahlung von insgesamt 1,300.000 S gewährt werclen soll, wovon 

300.000 S noch im Dezember 1960, der Rest von einer Million Schilling 

im Jänner 1961 zur Auszahlung gelangen soll. 

Da Herr Bundesminister Dipl.-Ing. ',',-aldbrunner in der Nationalrat

sitzung vom 12. Dezember 1960 nicht das ",:,'ort ergriff 9 erfolgte auch keine 

~ Boantwortung der gestellten 1..nfrage. 

Di8 gefertigten LbgoorQ~8t8n richten daher an dme Bundesregierung 

clie 

Lnfrnge: 

1.) Sincl die Nachrichten übor die GewährunG einor Zahlung" in Höhe von 

1,300.000 S an Gün.3raldirektor Dr. Czejka zutreffend? 

2,,) -::8nn ja, auf Grunet welcher rechtlichen Grundlage bzw. auf Grund welcher 

Verfügung wird einG so auss 8rorc1entlich hohe Zoo lung an' den E',usschoidcm

den Generaldirektor der Östorreichischen Rundfunk-Gesollschaft veran

lasst? 

3.) In welcher \.Teise erfolgt cUe Bedeckung für diese ungewöhnlich hohe 

Zahlung, da doch stets versichert wird, in welch schwieriger finanzioller 

Lage sich die Österreichische Rundfunk-Gesellschaft befindet? 

-.-.-.-
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